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Sollte ein GdB >50 (oder Gleichstellung) vorliegen, für den die therapeutisch behandelte
Erkrankung mit ursächlich ist, würde die Prüfung beim Amtsarzt auch nur noch die
Dienstfähigkeit der kommenden 5 Jahre betreffen, um eine Verbeamtung bejahen zu können
(bzw. diese nicht verneinen zu dürfen). Sollte man aus Selbstschutzgründen immer prüfen, ob
es sinnvoll ist einen GdB zu beantragen bei therapeutisch zu behandelnden psychischen
Erkrankungen (+ ggf.Gleichstellung) bzw. wenn ein solcher vorliegt, dem Amtsarzt die
Entscheidung nur noch durch begleitende Atteste der behandelnden Fachärzte zu erleichtern.
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